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Basel, 19. Juni 2019 
 

Regierungsratsbeschluss vom 18. Juni 2019 
 
Änderung der Verordnung über die Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermitteln 
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für Ihr Schreiben vom 10. April 2019 und für die Möglichkeit, zur Änderung der Ver-
ordnung über die Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie zum erläuternden 
Bericht Stellung zu nehmen. 
 
Der Kanton Basel-Stadt stimmt dem Vorschlag des Bundesrates zur Änderung der Verordnung 
über die Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermitteln (SR 531.215.11) zu. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen das Amt für Wirtschaft und Arbeit, Nicole Hostettler, Tel. 061 267 87 
50, nicole.hostettler@bs.ch, zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Elisabeth Ackermann Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsidentin Staatsschreiberin 
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